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A. Einleitung

I. Zur Thematik

1. Einführung

Kommunikationsprobleme, Missverständnisse oder Mehrdeutigkeiten sind in
unserem Alltag allgegenwärtig. Das gesprochene Wort wird oft anders verstan-
den, als es gemeint ist, hängt doch die Bedeutung der Worte von individuellen
Vorstellungen ab.1 Deshalb kommt es vor, dass einer bestimmten Formulierung
von ihrem Verfasser eine andere Bedeutung beigemessen wird als von einem
Dritten. In der Rechtswissenschaft erweisen sich solche Missverständnisse bzw.
Unklarheiten dann als problematisch,2 wenn bspw. mittels eines Vertrages eine
verbindliche Regelung zwischen den Vertragsparteien geschaffen werden sollte,
es jedoch streitig ist, welche Bedeutung einer Willenserklärung oder generell
dem Vertrag beigemessen werden soll.

Vor dem Hintergrund der immer schneller fortschreitenden Digitalisierung
können Willenserklärungen vermehrt mithilfe automatisierter Systeme abgege-
ben werden. Für durch Automaten, Roboter oder sonstige Computer abgegebene
Willenserklärungen hat sich diesbezüglich der Begriff der „automatisierten Wil-
lenserklärung“ etabliert.3 Zwar besteht Einigkeit dahingehend, dass allein der
Mensch die Fähigkeit besitzt, einen rechtsgeschäftlichen Willen zu bilden.4 Je-
doch bedeutet dies nicht, dass die Willenserklärung stets durch einen Menschen
erzeugt und/oder abgegeben (§ 130 Abs. 1 BGB) werden muss.5

Beispiele für den Einsatz von automatisierten Willenserklärungen in unserem
täglichen Leben sind unter anderem Erklärungen vermittels Fahrkartenautoma-

1 Siehe hierzu Kötz, FS Zeuner, 1994, S. 219ff.; Wertenbruch, BGB Allgemeiner Teil,
§ 9 Rn. 1 ff.

2 Siehe zu Rechtsproblemen, die aufgrund von sprachlich bedingten Missverständnis-
sen zwischen Parteien entstehen, und die Zuweisung eines „Sprachrisikos“ Kling,
Sprachrisiken im Privatrechtsverkehr.

3 Paulus, JuS 2019, S. 960 (S. 961 f.).
4 Willenserklärungen müssen auf ein menschliches Verhalten bzw. genauer gesagt

auf einen menschlichen Willen zurückgeführt werden können. Siehe hierzu unter ande-
rem Wertenbruch, BGB Allgemeiner Teil, § 6 Rn. 7 ff.; Stadler, Allgemeiner Teil des
BGB, § 17 Rn. 1 ff.; MüKoBGB/Einsele, § 130 Rn. 13 ff.; BeckOGK BGB/Gomille,
§ 130 Rn. 2 ff. Zum Element des Willens bei der Willenserklärung siehe etwa Eisen-
hardt, JZ 1986, S. 875.

5 Siehe zur elektronischen Willenserklärung etwa den Aufsatz von Clemens, NJW
1985, S. 1998.



ten, „smarte“ Drucker oder automatisiert versendete Annahmeerklärungen im
Onlinehandel. Grundsätzlich sind diese rechtlich als „normale“ Willenserklärun-
gen zu verstehen und unterfallen insoweit der allgemeinen Rechtsgeschäftslehre.6

Somit besteht auch bei automatisierten Willenserklärungen das Risiko, dass die
Erklärung mehrdeutig bzw. zweifelhaft ist7 und der Willenserklärung deshalb
keine eindeutige Bedeutung beigemessen werden kann. Die automatisierte Wil-
lenserklärung wäre mithin auslegungsbedürftig.

Für die Auslegung von automatisierten Willenserklärungen gelten grundsätz-
lich dieselben Normen wie für „normale“ Willenserklärungen, also die §§ 133,
157 BGB.8 Daneben hat sich jedoch auch die Ansicht herausgebildet, die AGB-
rechtliche Unklarheitenregel des § 305c Abs. 2 BGB analog auf automatisierte
Willenserklärungen anzuwenden. Im Zweifelsfall wäre die automatisierte Wil-
lenserklärung damit zulasten des jeweils Erklärenden auszulegen.9

Dass diese Norm nun im Wege der Analogie auf unklare automatisierte Wil-
lenserklärungen anwendbar sein soll, erscheint zweifelhaft. Schließlich findet die
Unklarheitenregel des § 305c Abs. 2 BGB dem Wortlaut nach nur auf Ebene des
AGB-Rechts Anwendung, sodass, soweit eine AGB-Klausel nach Erschöpfung
der Auslegungsregeln immer noch unklar bzw. mehrdeutig ist, sie gegen deren
Verwender ausgelegt wird.10 Eine Ausdehnung auf (automatisierte) Willenserklä-
rungen ist vom Wortlaut nicht gedeckt. Weiter könnte die Analogie insbesondere
aus historischen Gesichtspunkten ungewöhnlich erscheinen, da sich der BGB-Ge-
setzgeber bewusst gegen die Aufnahme einer Unklarheitenregel für Willenserklä-
rungen oder Rechtsgeschäfte entschieden hatte.11

16 A. Einleitung

6 BGH NJW 2005, S. 53 (S. 54); Köhler, AcP 182 (1982), S. 117; m.w.N. Paulus,
JuS 2019, S. 960.

7 Beispiele für Unklarheiten sind etwa unterschiedliche Laufzeitregelungen für einen
Vertrag in zeitgleich abgeschlossenen Vertragsdokumenten (OLG-Köln NJW-RR 1983,
S. 1671 (S. 1672)); die Formulierung einer „Voraussetzung“ lässt im Dunkeln, ob es sich
dabei um eine zu erfüllende Vertragspflicht oder um eine (aufschiebende) Bedingung
für die Wirksamkeit des Vertrags handeln soll (vgl. BGH NJW-RR 1997, S. 304); die
„Bitte“, offensichtliche Mängel sofort zu reklamieren (LG Hamburg CR 2004, S. 136
(S. 137)); Haftungsregeln bezüglich des Verschuldensmaßstabs lassen verschiedene Aus-
legungen offen; in einem Mietvertrag wird ein Zurückbehaltungs- und Aufrechnungs-
recht ausgeschlossen, ohne dass klar wird, ob damit auch das Minderungsrecht ausge-
schlossen werden soll (vgl. OLG Düsseldorf NJW-RR 1999, S. 953).

8 Paulus, JuS 2019, S. 960 (S. 964).
9 Vgl. MüKoBGB/Busche, § 133 Rn. 25; NK-BGB/Looschelders, § 133 Rn. 89;

Grüneberg/Ellenberger, § 133 Rn. 26a; Paefgen, JuS 1988, S. 592 (S. 595); siehe zu
Annahme als h. M. Paulus, JuS 2019, S. 960 (S. 964); Wilhelm, WM 2020, S. 1849
(S. 1851); zurückhaltender Janal, AcP 215 (2015), S. 830 (S. 852).

10 BeckOGK BGB/Bonin, § 305c Rn. 69 ff.; NK-BGB/Kollmann, § 305c Rn. 32 ff.;
Jauernig/Stadler, § 305c Rn. 5 ff.; MüKoBGB/Fornasier, § 305c Rn. 29 ff.

11 Mugdan, Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deut-
sche Reich, Band 1, S. 437; Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches,
Band 1, S. 155.



Da die Auslegung in der Rechtswissenschaft eine besondere Rolle einnimmt,12

soll insoweit nicht blind dieser „neuen“ Ansicht – der Analogie zu § 305c Abs. 2
BGB – gefolgt werden. Vielmehr hat sich die Ansicht einer rechtlichen Prüfung
zu unterziehen, in der insbesondere die Vereinbarkeit der analogen Anwendung
von § 305c Abs. 2 BGB auf unklare automatisierte Willenserklärungen mit den
Auslegungsgrundsätzen des deutschen Rechts zu untersuchen ist.

Vor diesem Hintergrund drängt sich eine Reihe von Fragen auf: Inwieweit ist
die Analogie zu § 305c Abs. 2 BGB für automatisierte Willenserklärungen recht-
lich zulässig? Besteht ein Widerspruch zu der ursprünglichen Regelungsabsicht
des BGB-Gesetzgebers? Kann die Analogie zu § 305c Abs. 2 BGB zu einem
angemessenen Auslegungsergebnis verhelfen? Welche Argumente sprechen für
und/oder gegen die Analogie zu § 305c Abs. 2 BGB? Bestehen nicht bereits an-
dere geeignete Auslegungsmaximen, die zu dem gleichen Ergebnis wie eine Ana-
logie zu § 305c Abs. 2 BGB gelangen?

2. Rechtlicher Rahmen von automatisierten Willenserklärungen

Die automatisierte Willenserklärung wird definiert als eine Willenserklärung,
welche von einem Computerprogramm aufgrund vorheriger manueller Datenein-
gabe im Anschluss automatisch erzeugt wird.13 Sie wird demnach nicht unmittel-
bar von einem Menschen, sondern mittels eines Computerprogramms abge-
geben.14 Dennoch kann die Erklärung stets auf einen menschlichen Willen zu-
rückgeführt werden, da das Computer-/Datenverarbeitungsprogramm nur auf der
Grundlage von Voreinstellungen bzw. eines vorgegebenen Programms agiert.15

Erklärender ist somit derjenige, der das Computer-/Datenverarbeitungsprogramm
einsetzt;16 ihm wird mithin auch die automatisierte Willenserklärung subjektiv
zugerechnet.17

Automatisierte Willenserklärungen unterstehen grundsätzlich dem gleichen
rechtlichen Rahmen wie „normale“ Willenserklärungen.18 Deshalb sind die allge-
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12 Siehe hierzu bspw. Jansen/Zimmermann/Vogenauer, Commentaries on European
Contract Laws, S. 754 ff.; Leonhard, AcP 120 (1922), S. 14 ff.

13 Köhler, BGB Allgemeiner Teil, § 6 Rn. 8; Spindler/Schuster/Spindler, Vorbemer-
kung §§ 116ff. BGB Rn. 5; Stadler, Allgemeiner Teil des BGB, § 17 Rn. 32a.

14 Köhler, BGB Allgemeiner Teil, § 6 Rn. 8; Stadler, Allgemeiner Teil des BGB,
§ 17 Rn. 32a; Paulus, JuS 2019, S. 960 (S. 962).

15 Köhler, BGB Allgemeiner Teil, § 6 Rn. 8; Medicus/Petersen, Allgemeiner Teil des
BGB, Rn. 256; m.w. N. Paulus, JuS 2019, S. 960 (S. 962).

16 Paulus, JuS 2019, S. 960 (S. 963).
17 Medicus/Petersen, Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 256; m.w.N. Paulus, JuS 2019,

S. 960 (S. 962).
18 Siehe BGH NJW 2005, S. 53 (S. 54); m.w.N. Köhler, AcP 182 (1982), S. 128,

S. 133 f.; Medicus/Petersen, Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 256.


